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Hansestadt Osterburg (Altmark)   
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
Aufgrund Beschlussunfähigkeit und unter Einhaltung der Ladungsfrist wird erneut geladen. 
 
Der Kulturausschuss führt seine 15. Sitzung am 
 

Dienstag, dem 08.02.2022, um 18:00 Uhr 
im Saal des Verwaltungsgebäudes in der Ernst-Thälmann-Straße 10, Hansestadt Osterburg 

(Altmark) 
 

durch. 
 
Die Sitzung ist öffentlich, soweit nicht zu einzelnen Punkten der Tagesordnung die Öffentlichkeit 
ausgeschlossen ist. 
 
Folgende Tagesordnung steht zur Beratung an: 
 
Öffentlicher Teil 
1.  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der fehlenden 

Mitglieder, der Beschlussfähigkeit und eventueller Mitwirkungsverbote 
2.  Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 
3.  Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teiles der Sitzung des Kulturausschusses 

vom 25.11.2021 
4.  Einwohnerfragestunde 
5.  Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Hansestadt Osterburg (Altmark) für das 

Haushaltsjahr 2022 
6.  Informationen, Anfragen und Anregungen 
Nicht öffentlicher Teil 
7.  Feststellung der Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils 
8.  Genehmigung der Niederschrift des nichtöffentlichen Teiles der Sitzung des 

Kulturausschusses vom 25.11.2021 
9.  Informationen, Anfragen und Anregungen 
10.  Schließung der Sitzung 
 
Hinweis zur Beschlussfähigkeit: 
§ 55 Abs. 2 KVG LSA: Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden 
und werden die Vertretung und die Ausschüsse zur Verhandlung über den gleichen Gegenstand 
zum zweiten Mal einberufen, so sind sie ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig, wenn in der Ladung zur zweiten Sitzung 
ausdrücklich hierauf hingewiesen worden ist. 
 
Hinweis zur 3-G-Regelung: 
Für die Sitzung gilt coronabedingt die 3-G-Regelung gilt. Das heißt, Teilnehmer müssen entweder 
geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sein. Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen. 
Beim tagesaktuellen Testnachweis muss es sich um einen Nachweis aus einem Testzentrum 
handeln. Die 3-G-Regelung gilt für alle Teilnehmer der Sitzung einschließlich Gästen. 
 
Nico Schulz 
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